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Antrag

der Abg. Sasch  Binder u. a. SPD

und

Stellun nahme

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung
und Migration

Konzept für den Freiwilligen Polizeidienst

Antrag

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. aus  elchen Gründen sie die Fortführung des Freiwilligen Polizeidienstes be¬
fü wortet;

2. inwiefern der Freiwillige Polizeidienst mit dem Grundsatz vereinbar ist, dass die
Gewährung der öffentlichen Sicherheit eine Kemaufgabe des Staates ist;

3. ob sie die Meinung teilt, dass die Kurzausbildung der Polizeifreiwilligen nicht
genügt, um die höchst unterschiedlichen und gefährlichen Einsatzlagen ange¬
messen bewältigen zu können;

4. wie sie vor dem Hintergrund der steigenden Gewalt gegen Polizistinnen und
Polizisten den Einsatz von Hobbypolizisten bewe tet;

5. welche Vorkehrungen sie treffen wird, um die Polizeifreiwilligen vor Gewalt zu
schüt en;

6. welche Befugnisse die Polizeifreiwilligen erhalten sollen;

7. welche Einsatzniöglichkeiten sie für die Polizeifreiwilligen sieht und ob diese in
Unifonn und mit Waffen am Streifendienst der Polizei teilnehmen werden;

8. ob und in welchen Felde   sie sich vom Einsatz der Polizeifreiwilligen eine
Entlastung der h u tamtlichen Polizistinnen und Polizisten erhofft;

9. bis wann sie die neuen Grundlagen für den F eiwilligen Polizeidienst vorlegen
wird;
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10. welche inhaltliche  Leitlinien der Vereinbarung im Koalitionsvertrag, neue
Grundlagen für den Freiwilligen Polizeidienst zu schaffen, zugrunde liegen.

07. 06. 2016

Binder, Hinderer, Stickelberger, Rivoir, Dr. Weirauch SPD

Begründung

Im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die GRÜNEN und der CDU Baden-
Württemberg ist vereinbart, dass für den Freiwilligen Polizeidienst neue Grundla¬
gen geschaffen  erden sollen. Unklarheit scheint nach Pressebe ichten aber darü¬
ber zu he  schen,  ie diese neuen Grundlagen aussehen werden, insbesonde e mit
welchen Befugnissen die Polizeifreiwilligen ausgestattet werden und ob diese mit
Uniform und  affen ausgestattet werden.

Außerdem soll der Ant ag Klarheit darüber verschaffen,  arum der Beschluss der
grün-roten Koalition aus der 15. Legislatur, den Freiwilligen Polizeidienst mittel¬
fristig auslaufen zu lassen, aufgehoben werden soll.

Stellungnahme

Mit Schreiben vom 29. Juni 2016 N . 3-1126/210 nimmt das Ministerium für Inne¬
res, Digit lisierung und Migration  u dem Ant ag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

ie Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. aus welchen Gründen sie die Fortfö rung des Freiwilligen Polizeidienstes be-
ßirwortet;

Zu 1.:

Baden-Württemberg ist das Ehrenamtsland, in dem sich die Menschen mit großem
Engagement in die Gesellschaft einbringen. Wir setzen auf Teilhabe und Mitwir¬
kung der Bürgerinnen und Bürger in unserem L nd und vertrauen auf ihre Stärke
und Einsatzbereitschaft. Einen Beitrag dazu leistet auch der Frei illige Polizei¬
dienst.

Polizeif eiwillige sind nach unserer Auffassung mit ihren individuellen Erfah¬
rungen und Kompetenzen aus dem zivilen Leben eine Ergänzung zur Arbeit der
p ofessionellen und bürgemahen Polizei. De  Freiwillige Polizeidienst mit seiner
jahrzehntelangen Tradition ist damit ein zusätzlicher Baustein zur Gewährleistung
der Sicherheit im öffentlichen Raum und eine  ichtige Brücke zwischen Zivilge¬
sellschaft und den staatlichen Institutionen.

2. inwiefe n der Freiwillige Polizeidienst mit dem Grundsatz vereinbar ist, dass
die Gewährung de  öffentlichen Sicherheit eine Kernaufg be des Staates ist;

Zu 2.:

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist Kemaufgabe des Polizeivoll¬
zugsdienstes und wird unverändert und vollumfänglich von diesem wahrgenom-
men.
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3. ob sie die Mei ung teilt,  ass die Kurz usbildung der Polizeifreiwilligen nicht
genügt, um die  öchst unterschiedlichen und gefährlichen Ei satzlagen ange¬
messen bewältigen zu können;

4. wie sie vor dem Hintergrund der steigenden Gewalt gegen Polizistinnen und
Polizisten den Einsatz von Hobbypolizisten bewertet;

5. welche Vorkehrungen sie treffen  ird, um die Polizeifreiwilligen vor Gewalt zu
schütze ;

6. welche Befugnisse die Polizeifreiwilligen erhalten sollen;

7. welche Ei satzmöglichkeiten  ie für die Polizeifreiwilligen sieht und ob diese i 
Unifonn und mit Waffen am Streifendienst der Polizei teil ehmen  erden;

Zu 3. bis 7.:

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, im Rahmen eines Ge¬
samtkonzepts für sichere öffentliche Räume eine neue Grundlage für den Einsatz
von Polizeifreiwilligen zu schaffen. Die Rahmenbedingungen und die Ausgestal¬
tung zu den Unterstützungsmöglichkeiten und Befugnissen werden aktuell erar¬
beitet. Dabei werden auch die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
-beamte, der Aus- und Fortbildungsstand der Polizeifreiwilligen sowie de en Aus¬
rüstung berücksichtigt.

& ob un  in welchen Feldern sie sich vom Einsatz der Polizeifrei illigen eine
Entlastung der hauptamtlichen Polizistinnen und Polizisten erhofft;

Zu 8.:

Der Freiwillige Polizeidienst ist ein wichtiger und sinnvoller Baustein im baden-
württembergischen Sicherheitsgefuge. Er unterstützt die sichtbare polizeiliche
P äsenz im öffentlichen Raum und sorgt damit für mein Sicherheit der Bü ge in¬
nen und Bürger. Die Landesregierung sieht die zukünftigen Aufgabenfelde  des
Freiwilligen Polizeidienstes vorrangig in  räventiven Aktivitäten, wie z. B. dem
Jugendschutz und Präsenzmaßnahmen im öffentlichen Raum. Inwieweit eine spür¬
bare Entlastung des Polizeivollzugsdienstes zu erwarten ist, hängt auch von der
konkreten künftigen Ausgestaltung des Polizeifreiwilligendienstes ab.

9. bis wann sie die neuen Grundlagen für den Freiwilligen Polizeidienst vorlegen
wird;

Zu 9.:

Das Schaf en einer neuen Grundlage für den Freiwilligen Polizeidienst erforde t
eine sorgsame Prüfung und Abwägung der oben beschriebenen Einsatzfelder so¬
wie die Festlegung von Rahmenbedingungen. Auch im Sinne der Angehörigen
des F eiwilligen Polizeidienstes ist hier nach dem Grundsat  „Gründlichkeit vor
Schnelligkeit  zu verfahren. Bis zu  Anpassung des Einsatzkonzeptes wird der
F eiwillige Polizeidienst auf bisheriger Grundlage foitgefuhrt.

10. welche inhaltlichen Leitlinien der Vereinbarung im Koalitionsvertrag, neue
Gr ndlagen für den Freiwilligen Polizeidienst zu schaffen, zugrunde liegen.

Zu 10.:

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

Strobl

Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration
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